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 Veröffentlicht am 29.06.2004

Rechtssatz

Liegt ein ausgewiesenes, auch auf die Zustellung von Schriftstücken bestehendes Bevollmächtigungsverhältnis vor und

umfasst dieses auch ein Auskunftsverlangen nach § 103 Abs 2 KFG, so ist auch ein Auskunftsverlangen an den

Bevollmächtigten zuzustellen und das weitere Verfahren mit diesem zu führen. Dies bedeutet jedoch auch, dass ein

rechtswirksam ergehendes Straferkenntnis nur an den Vertreter zugestellt werden kann. Hat daher die belangte

Behörde das Straferkenntnis nicht rechtswirksam erlassen, da die Behörde die Strafverfügung an den Beschuldigten

persönlich erließ und nicht zuhanden des Bevollmächtigten, so ist die Berufung als unzulässig zurückzuweisen.

Schlagworte

Vollmacht, Vertretung, Auskunftsverlangen, Vollmachtgeber, Bevollmächtigter, Zustellung, Lenkeranfrage, Vertretung

im Verfahren, Berufung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/06/29 KUVS-1299/2/2003
	JUSLINE Entscheidung


